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Änderungen der Anlage 1 zu dem Beschluss BK6-06-009 (GPKE) 
 
Soweit nachfolgend nicht anders beschrieben, gilt: Ergänzungen im Text der ursprünglichen 
Festlegung sind durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen im Text der ursprünglichen 
Festlegung werden durch Durchstreichung des künftig entfallenden Textes markiert. 
 
 
1.  Der Abschnitt „8.4.5.1 UC: Stammdatensynchronisation“ 

  wird wie folgt geändert: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Use-Case-Name Stammdatensynchronisation 
Prozessziel Die Werte der Stammdaten einer Marktlokation sind ab dem 

genannten Zeitpunkt bei allen Beteiligten synchron. 
 

Use-Case-
Beschreibung 

Der NB sendet die Werte aller bilanzierungsrelevanten 
Stammdaten sowie darüber hinaus die für den ÜNB prozessual 
erforderlichen Stammdaten, wie z. B. den MSB der Marktlokation, 
unabhängig davon, ob sich ein Wert geändert hat oder 
unverändert blieb, an den LF. 

Der LF prüft, ob die vom NB übermittelten Werte der Stammdaten 
zum angegebenen Änderungsdatum mit seinem im System 
vorliegenden Werte der Stammdaten übereinstimmen. Dieses 
Prüfergebnis je Stammdatum protokolliert der LF in der 
nachfolgenden Nachricht.  

Der LF entscheidet, abhängig von seiner Datenlage 

 zur Aggregationsverantwortung oder  
 ob es sich um eine Marktlokation mit Bilanzierung auf 

Basis von Viertelstundenwerten handelt, deren 
Messlokationen mit kME mit RLM ausgestattet sind 

zum genannten Änderungsdatum, ob er die Nachricht an den 
ÜNB weiterleitet oder direkt dem NB sendet.  

Bei Weiterleitung an den Aggregationsverantwortung beim ÜNB 
sendet der LF die Nachricht, bestehend aus dem 
Stammdatenpaket des NB und seinem Prüfergebnis, an den 
ÜNB. Der ÜNB übernimmt die Werte der Stammdaten in sein 
System. Dieses Paket an Stammdaten wird zum genannten 
Änderungsdatum gültig und überschreibt vorher eingegangene 
Stammdatenänderungen mit einem weiter in der Zukunft 
liegenden Änderungsdatum. Der ÜNB gibt je Stammdatum eine 
Qualitätsrückmeldung an den NB mit, inklusive der vom LF 
erhaltenen Prüfergebnisse. 

.l.. … 



2. Im Abschnitt „8.4.5.2. SD: Stammdatensynchronisation“  
 
 wird das vorhandene Sequenzdiagramm durch nachfolgende Grafik ersetzt: 
 

 
 
 


